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Symposium: Schutzrechte für Mitarbeitende 

  

  Der ASA      -        Rechte der betrieblichen Interessensvertretung 

  Köln, Maternushaus, 13.11.2014 
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1 Was ist der Arbeitsschutzausschuss? 

 

A: Allgemeines 

 

• Gesetzliche Vorgabe nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 

  (§ 11 ASiG) 

 

• Ziel: Kommunikation von Arbeits- und Gesundheitsschutz 

zwischen Führungskräften und Beschäftigten 

 

• Kein demokratisches Beschlussgremium 
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B: Wann muss es einen ASA geben? 

 

• Wenn ein Betrieb mehr als 20 Beschäftigte (Vollzeitstellen) hat 

 

• Teilzeitkräfte bis 20 Stunden/Woche: 0,5 

• Teilzeitkräfte bis 30 Stunden/Woche: 0,75 

 

 

 

C: Wie oft muss der ASA tagen? 

• Mindestens einmal vierteljährlich 
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D: Wie ist der ASA zusammengesetzt? 

Unternehmer/-in oder Beauftragte/-r 

Betriebsarzt Fachkraft für 

Arbeitssicherheit 

Sicherheits- 

beauftragte/-r 

Mitarbeiter- 

vertretung 

Mitarbeiter- 

vertretung 

Sicherheits- 

beauftragte/-r 
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E: Welche Aufgaben haben die Mitglieder? 

 

Unternehmer/-in bzw. Beauftragte/-r 
(lädt ein zum ASA) 

 

• ist für den Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen bei der 

Arbeit verantwortlich 

• muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellen (schriftlich) 

• muss geeignete Maßnahmen umsetzen zum Schutz der 

Beschäftigten 

• muss bei den Maßnahmen die Reihenfolge „STOP“ einhalten 

• muss die Beschäftigten einmal jährlich unterweisen 

• muss den Beschäftigten geeignete PSA zur Verfügung stellen 

• muss im Arbeitsschutz mit der MAV zusammenarbeiten 
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Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Betriebsarzt 
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Fachkraft für Arbeitssicherheit 
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Betriebsarzt/-ärztin 
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Betriebsarzt/-ärztin 



www.bgw-online.de 
X

X
X

 –
 X

0
0

x
/D

a
tu

m
 –

 S
e

ite
 1

1
 v

o
n

 G
e

s
a

m
ts

e
ite

n
z
a

h
l 

Sicherheitsbeauftragte/-r 
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MAV 
(hat 2 Sitze im ASA) 

• vertritt die Interessen der Beschäftigten im Arbeitsschutz 

• bringt die Belange der Mitarbeitenden in den ASA ein 

• sorgt dafür, dass der Arbeitsschutz im Betrieb kommuniziert wird 

  und dass die Rechte der Beschäftigten umgesetzt werden. 

• soll eng mit Sicherheitsbeauftragten und FaSi und BA 

zusammenarbeiten. 

• kontrolliert den Arbeitgeber  

• soll mit der Berufsgenossenschaft zusammen arbeiten. 
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Was kann man im ASA erreichen? 

a. Gefährdungs- und Belastungsermittlung im Betrieb 

 Sicherheitsdefizite früher erkennen 

 Unfallschwerpunkte besprechen, Unfälle auswerten 

 Beinaheunfälle bekanntmachen 

 Maßnahmen planen, besprechen und vorbereiten 

 

b. Kommunikation verbessern 

 Meinungsaustausch über Arbeitssicherheit 

 FaSi und BA präsentieren aktuelle Gesetzeslage im Arbeitsschutz 

 Verbesserung des Betriebsklimas 

 Ideentransfer 

 Geschäftsführer/-in ist mit Basis konfrontiert 

 

c. Konkrete Projekte anstoßen, planen und durchführen, z. B.: 

 Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Konzept zu rückengerechtem Arbeiten 
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Was ist in vielen Betrieben die Hauptursache, wenn es im ASA nicht 

klappt? 

Sueddeutsche.de 

Der Fisch stinkt vom Kopf her! 
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Fazit ASA 

 einziges betriebliches Gremium, das alle betrieblichen 

Arbeitsschutzakteure zusammenführt 

 Diskussion aktueller AS-Themen und Besprechung unklarer 

Themen möglich 

 Förderung der Kommunikation 

 

Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit: 

 Führung spielt mit 

 Ergebnisse werden festgehalten 

 Zusammensetzung muss arbeitswillig- und –fähig sein 

 Beteiligung der Mitarbeitenden (SiB und BR/MAV) 
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2 Welche Rechte hat die MAV im Betrieb? 
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Gleichstellung von MAV und BR 
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    2. Welche Rechte hat die MAV im Betrieb? 

80(2) 
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    2. Welche Rechte hat die MAV im Betrieb? 



www.bgw-online.de 
X

X
X

 –
 X

0
0

x
/D

a
tu

m
 –

 S
e

ite
 2

0
 v

o
n

 G
e

s
a

m
ts

e
ite

n
z
a

h
l 

    2. Welche Rechte hat die MAV im Betrieb? 
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Schlussfazit: 
 

 

 

1.  MAV hat die Hände an allen wichtigen Schaltstellen im 

Arbeitsschutz. 

 

2. Voraussetzungen, um ernst genommen zu werden, sind 

Fachkompetenz und soziale Kompetenz . 

 

3. Voraussetzung ist ebenfalls eine Vertrauensbasis im ASA. 

 

4. MAV kann ihre Rechte einfordern, wenn sie diese kennt. 
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Vielen Dank... 

  Vielen Dank  

     für Ihre  

Aufmerksamkeit ! 

 

Fragen???? 
 


